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Entgeltumwandlung zum Erwerb eines 

JobRades ist nicht empfehlenswert  
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
vermehrt treten in letzter Zeit Arbeitgeber an Personal- und Betriebsräte mit dem 
Vorschlag heran, Entgeltumwandlung zum Zwecke des Erwerbs von Fahrrädern 
oder E-Bikes bzw. Pedelecs, also ein sogenanntes JobRad zu erwerben. Oft wird 
damit geworben, dass dies letztlich die Bewegung der Mitarbeiter fördert und da-
mit dem Gesundheitsschutz dient. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz, aber ein 
solches Modell ist aus verschiedenen Gründen nicht empfehlenswert: 
 
Die Entgeltumwandlung dient nach dem Willen des Gesetzgebers dem Zweck, eine zu-

sätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen, um die gesetzliche Rente aufzu-

bessern. Dieses Ziel rechtfertigt es, das laufende Bruttoeinkommen zu verringern und 

eben diesen Teil in eine zusätzliche betriebliche Rentenanwartschaft zur Sicherung des 

Lebensstandards im Rentenalter umzuwandeln. Dabei ist zu bedenken, dass eine sol-

che Entgeltumwandlung auch Nachteile mit sich bringt. Neben den Einbußen beim Net-

toeinkommen wird durch die Entgeltumwandlung auch die Bemessungsbasis für die 

Krankenbezüge, das Arbeitslosengeld und für die Ansprüche auf die gesetzliche Rente 

geschmälert. Diese Nachteile sind nur akzeptabel, wenn eine Entgeltumwandlung mit 

dem Ziel des Aufbaus bzw. der Verbesserung einer betrieblichen Altersversorgung er-

folgt, weil die daraus erwachsenden Anwartschaften die Einbußen in der gesetzlichen 

Rente in aller Regel übersteigen. Mit dieser Zielsetzung unterstützt der dbb die Entgelt-

umwandlung.  

Bei der Entgeltumwandlung zum Zwecke des Bike-Leasings bleiben die dargestellten 

Nachteile auf Arbeitnehmerseite bestehen. Im Ergebnis dient dieses Modell ausschließ-

lich dem privaten Konsum. Das ist aus Gewerkschaftssicht aber kein im Wege der Ent-

geltumwandlung förderungswürdiges Ziel.  

Wir haben nachgerechnet: Vom Ergebnis her sind die Einsparungen durch die Entgelt-

umwandlung zum Zwecke des Bike-Leasings für die Beschäftigten marginal. Neben den 

Verlusten bei der Rente macht die obligatorische Fahrradversicherung das System auf 

Arbeitnehmerseite unattraktiv. Am meisten profitiert letztlich der Arbeitgeber auf Kosten 

der Sozialversicherungssysteme. Darum sind wir gegen die tarifvertragliche Möglichkeit 

der Entgeltumwandlung, um ein JobRad zu finanzieren.  

Wenn es dem Arbeitgeber so wichtig ist, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern, steht 

es ihm frei, Fahrräder, E-Bikes oder Pedelecs aus eigenen Mitteln anzuschaffen und zur 

Nutzung zu überlassen. Dazu braucht es nicht den Umweg einer im Ergebnis arbeitneh-

merfinanzierten Entgeltumwandlung.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
 
Der dbb hilft! 
 
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den 
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unter-
stützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle 
von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden 
Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft 
einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im  
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die 
Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über 
Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb 
beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
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Hintergrund 
Seit einiger Zeit ist die Anschaffung eines JobRades, finanziert durch das Modell 
der Entgeltumwandlung, vermehrt im Gespräch. Oftmals wird für entsprechende 
Modelle von Arbeitgebern - auch im öffentlichen Dienst - geworben.  Bei der Ent-
geltumwandlung wird auf einen Teil des Bruttoeinkommens verzichtet. Im öffentli-
chen Dienst existieren Tarifverträge zur Entgeltumwandlung zum Zweck des Auf-
baus einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge. Nur dafür sind die mit der Ent-
geltumwandlung verbundenen Nachteile zu akzeptieren, weil das umgewandelte 
Einkommen effizient dabei hilft, den Lebensstandard im Alter zu sichern. Das ist bei 
einer Entgeltumwandlung zur Finanzierung eines JobRades nicht der Fall. Da die 
Entgeltumwandlung im öffentlichen Dienst nur möglich ist, wenn eine entspre-
chende tarifvertragliche Regelung existiert, ist die Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände (VKA) Arbeitgeber mit dieser Forderung an die Gewerkschaften 
herangetreten. 


